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Spannungsabweichungen) und ist er dafür verantwort
lich, so haftet er dem Abnehmer auf Schadensersatz. 
Das gleiche gilt bei Unterbrechung und Beschränkung 
der Lieferung von Elektroenergie an den Abnehmer.

(2) Die Verantwortlichkeit des EVB ist ausgeschlossen,
a) bei Unterbrechung oder Beschränkung der Liefe

rung von Elektroenergie gemäß § 4 Abs. 1,
b) wenn die Frequenz- und Spannungsabweichungen, 

die Unterbrechung oder Beschränkung auf Maß
nahmen der Lastverteilung zurückzuführen sind,

c) wenn die Frequenz- und Spannungsabweichungen, 
die Unterbrechung oder Beschränkung auf eine 
durch die Abnehmer verursachte Überlastung des 
öffentlichen Netzes beruhen.

Auf Verlangen des Abnehmers hat der EVB die den 
Ausschluß der Verantwortlichkeit begründenden Tat
sachen durch eine Bestätigung der zuständigen Lastver
teilung nachzuweisen. Im Falle des Buchst, b wird die 
Prüfung der Verantwortlichkeit des EVB nicht berührt, 
wenn er die Maßnahmen der Lastverteilung durch ein 
Tun oder Unterlassen ausgelöst hat.

(3) Die Ersatzpflicht des EVB für den Schaden, der 
dem Abnehmer durch Frequenz- und Spannungsab
weichungen sowie durch Unterbrechung oder Beschrän
kung der Lieferung von Elektroenergie entsteht, wird 
für jedes einzelne Ereignis auf 50 000 DM begrenzt, 
auch wenn durch dasselbe Ereignis mehrere Abnehmer 
in dem Lieferbereich eines oder mehrerer EVB geschä
digt werden. Sind ein oder mehrere EVB für einen 
Dritten verantwortlich, so haften sie im Umfang der 
Ersatzpflicht des Dritten. Alle Frequenz- und Span
nungsabweichungen innerhalb eines Tages (0 bis 24 Uhr) 
rechnen als ein Ereignis.

(4) Ist auf Grund desselben Ereignisses an mehrere 
Abnehmer Ersatz zu leisten, der insgesamt den Höchst
betrag von 50 000 DM übersteigt, so verringern sich die 
einzelnen Schadensersatzleistungen in dem Verhältnis, 
in dem ihr Gesamtbetrag zum Höchstbetrag steht.

(5) Darüber hinausgehende Schadensersatzansprüche 
und sonstige Rechtsansprüche können unbeschadet der 
Regelung des § 14 von dem Abnehmer gegen den EVB 
wegen Frequenz- und Spannungsabweichungen sowie 
wegen Unterbrechung oder Beschränkung der Lieferung 
von Elektroenergie nicht geltend gemacht werden.

§ 16 
Schadensanzeige

(1) Der Abnehmer hat dem EVB den durch Frequenz
oder Spannungsabweichungen sowie durch Unter
brechung oder Beschränkung der Lieferung von 
Elektroenergie verursachten Schaden innerhalb einer 
Ausschlußfrist von zwei Wochen nach Eintritt des 
Schadens schriftlich anzuzeigen.

(2) Aus der Schadensanzeige müssen Ort und Zeit
punkt des Schadensfalles, Art und Höhe des Schadens 
sowie seine Zusammensetzung ersichtlich sein.

5 17
Unberechtigte Entnahme von Elektroenergie

(1) Wird Elektroenergie vor Anbringung, unter Um
gehung, Beeinflussung oder Überlastung der Meß
einrichtungen oder in sonstiger Weise unberechtigt ent
nommen, so ist an den EVB die unberechtigt bezogene 
Strommenge unter Zugrundelegung der Tarifpreise für 
die gesamte Zeit der unberechtigten Entnahme zu

bezahlen. Ist ihre Gesamtzeit nicht festzustellen, so 1st 
die gemäß Abs. 2 zu ermittelnde Energiemenge unter 
Zugrundelegung der Tarifpreise für mindestens sechs 
Monate zu berechnen. Für die Zeit der unberechtigten 
Entnahme bereits bezahlte kWh sind bei der Berech
nung zu berücksichtigen.

(2) Für die Ermittlung der unberechtigt entnommenen 
Energiemenge wird zugrunde gelegt

a) bei Lieferung aus Versorgungsnetzen unter 1000 V 
der Gesamtanschlußwert der in der Abnehmer
anlage vorhandenen Verbraudiseinrichtungen,
aa) bei Beleuchtungsanlagen mit einer Beleuch

tungsdauer von mindestens fünf Stunden je 
Tag,

bb) bei Kraft-, Wärme- und sonstigen Anlagen 
mit mindestens acht Stunden je Tag,

b) bei Lieferung aus Versorgungsnetzen über 1000 V 
die Höchstleistungsinanspruchnahme, die auf 
Grund der für die Anlage betriebenen Transfor
matoren möglich ist, und eine Benutzungsdauer 
von mindestens acht Stunden je Tag.

Der Nachwei» des Abnehmers, daß bestimmte Ver
brauchseinrichtungen während der Zeit der unberech
tigten Entnahme nicht verwendungsfähig waren, ist 
nicht ausgeschlossen.

(3) Schadensersatzansprüche des EVB, insbesondere 
in Höhe der nachweisbaren Kosten für die Ermittlung 
und Bearbeitung der unberechtigten Entnahme, bleiben 
unberührt.

II.
Lieferung (Einspeisung) von Elektroenergie 

in das öffentliche Netz 
§ 18

Vertrag über die Einspeisung von Elektroenergie
Über die Einspeisung von Elektroenergie in das 

öffentliche Versorgungsnetz durch Betriebe gemäß § 2 
des Vertragsgesetzes (Einspeiser) ist zwischen dem Ein
speiser und dem EVB ein Vertrag nach dem Vertrags
muster 3 (s. Anlage) zu schließen.

§ 19
Umfang und Art der Einspeisung

(1) Der Einspeiser ist verpflichtet, im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen und der Weisungen der 
Lastverteilung Elektroenergie in dem vertraglich ver
einbarten Umfange kontinuierlich in das öffentliche 
Netz einzuspeisen.

(2) Der Einspeiser hat seine Anlage entsprechend 
den Weisungen der Lastverteilung und dem mit ihr 
vereinbarten Reparaturplan strommäßig voll auszu
fahren, seinen Eigenbedarf unter Einhaltung des ihm 
zugeteilten Verbrauchskontingentes auf ein Mindest
maß zu beschränken und darüber hinaus alle Maß
nahmen zu ergreifen, die geeignet sind, die Einspeisung 
in das öffentliche Netz während der Spitzenbelastungs
zeiten zu erhöhen.

(3) Die Einspeiseverpflichtung umfaßt neben der 
Wirkstromlieferung noch eine entsprechend der Energie
lage von der Lastverteilung festgelegte Blindstrom
lieferung. Sofern zwischen Einspeiser und EVB nichts 
anderes festgelegt wird, gilt eine Blindstromlieferung 
mit einem Leistungsfaktor von cos <p = 0,85 als ver
einbart. Bei Belieferung eines abgetrennten Teiles des 
öffentlichen Netzes mit Elektroenergie (Inselbetrieb) 
sind die Nennfrequenz innerhalb der Toleranzen ±1 •/• 
und die Nennspannung des Netzteiles innerhalb der


